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Grundlegende Bedingungen für die 
Geschäftsbeziehung 
S T A N D :  J U N I  2 0 2 4  

GELTUNGSBEREICH UND  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Dun & Brad-

street Deutschland GmbH, Brüsseler Straße 1-3, 60327 

Frankfurt am Main („Dun & Bradstreet“) und ihren Ver-

tragspartnern („Kunden“) gelten ergänzend zu dem mit 

dem Kunden geschlossenen Leistungsvertrag ausschließ-

lich die in diesem Teil 1 genannten grundlegenden Ge-

schäftsbedingungen einschließlich der in Teil 2 festgeleg-

ten Sonderbedingungen für bestimmte Produkte und 

Leistungen. Bei Widersprüchen und Regelungskonflikten 

gelten zuerst etwaige individuell mit dem Kunden ge-

troffene Vereinbarungen, der Inhalt des konkreten Leis-

tungsvertrags, etwaige produktbezogene Sonderbedin-

gungen und schließlich diese grundlegenden Bedingun-

gen. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden wer-

den nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Dun & 

Bradstreet stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nicht für 

Kunden, die bei Vertragsschluss als Verbraucher im Sinn 

von § 13 BGB handeln. 

§ 2 Vertragsschluss 

Soweit im Angebot nicht anderweitig angegeben, sind 

Angebote von Dun & Bradstreet freibleibend. Der Vertrag 

kommt mit der Bestätigung der Bestellung (Auftragsbe-

stätigung) durch Dun & Bradstreet, spätestens aber mit 

der Bereitstellung der Leistung zustande. 

§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Durchführung der Geschäftsbeziehung 

Dun & Bradstreet verarbeitet für die Durchführung der 

Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten des Kun-

den. Einzelheiten dazu sind in dem Informationsblatt „Da-

tenschutzhinweise für Kunden und Geschäftspartner“ zu-

sammengefasst, das auf den Internetseiten von Dun & 

Bradstreet (www.dnb.com/de, Downloadbereich im Ab-

schnitt „Daten und Sicherheit“) abgerufen werden kann. 

§ 4 Geltung deutschen Rechts 

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 

Dun & Bradstreet gilt deutsches Recht unter Ausschluss 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Ver-

träge über den internationalen Warenkauf (CISG) und 

Rechtsnormen, die auf eine andere Rechtsordnung ver-

weisen. Im Fall zusätzlicher Übersetzungen in andere 

Sprachen ist für die Auslegung von Vereinbarungen allein 

die deutsche Textfassung maßgeblich. 

§ 5 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Gerichtsstand für 

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Ge-

schäftsbeziehung zwischen Dun & Bradstreet und dem 

Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist Frankfurt 

am Main. Dun & Bradstreet ist aber auch berechtigt, das 

für den Geschäftssitz des Kunden zuständige Gericht an-

zurufen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über aus-

schließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 

unberührt. 

§ 6 Textform 

Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit mindestens der Textform. 

BESCHAFFENHEIT DER LEISTUNGEN UND 

NUTZUNGSRECHTE  

§ 7 Inhalt und Umfang der angebotenen Leistungen 

(1) Die Leistungen von Dun & Bradstreet können umfas-

sen 

1. die Bereitstellung von Daten aus der Dun & 

Bradstreet-Wirtschaftsdatenbank, 

2. die Beschaffung und Bereitstellung von individuell 

für den Kunden erhobenen Daten, 

3. die Vermittlung von Nutzungsrechten an Datenbe-

ständen Dritter, 

4. die Analyse und Aufbereitung eigener Daten des 
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Kunden, gegebenenfalls einschließlich deren Anrei-

cherung mit Daten aus der Dun & Bradstreet-Wirt-

schaftsdatenbank oder mit individuell für den Kun-

den beschaffter Daten 

sowie damit im Zusammenhang stehende Leistungen, 

insbesondere die Einräumung von Nutzungsrechten 

und Beratungsleistungen. 

(2) Die Daten für ihre Wirtschaftsdatenbank erhebt 

Dun & Bradstreet sowohl durch direkte Recherchen (bei-

spielsweise durch Telefoninterviews) als auch durch Ein-

lieferungen von Kooperationspartnern (neben lokalen 

Vertragspartnern sind dies insbesondere die internatio-

nalen Konzerngesellschaften von Dun & Bradstreet so-

wie deren Verbundunternehmen), durch Auswertungen 

allgemein zugänglicher Register, Verzeichnisse, amtli-

cher Bekanntmachungen und ähnlicher öffentlicher 

Quellen sowie durch eigene Bewertungen auf der Basis 

von Branchenvergleichen, Durchschnittswerten, Schät-

zungen und vergleichbaren Berechnungsmodellen. We-

gen der Abhängigkeit von externen Datenquellen und 

des sich naturgemäß ständig ändernden Datenbestands 

sind die angebotenen Inhalte trotz sorgfältiger Auswahl 

und fortlaufender Pflege möglicherweise nicht immer 

aktuell oder vollständig.  

(3) Sofern es nicht ausdrücklich anders im Leistungs-

vertrag mit dem Kunden festgelegt ist, schuldet Dun & 

Bradstreet nicht die Herstellung einer konkreten Aus-

kunft mit einem vom Kunden vorab bestimmten Umfang 

und Inhalt, sondern die Übermittlung des Anfrageer-

gebnisses, wie es zum Zeitpunkt der Bereitstellung an 

den Kunden in der Dun & Bradstreet-Wirtschaftsdaten-

bank vorhanden und verfügbar ist. Ist Leistungsgegen-

stand die Vermittlung von Fremddatenbeständen, be-

schränkt sich die Verantwortung von Dun & Bradstreet 

auf die ordnungsgemäße Auswahl des Fremddateninha-

bers, nicht jedoch auf die konkrete Beschaffenheit der 

fremden Daten. 

§ 8 Eigenschaften und Aussagekraft der Leistungen 

(1) Angaben in Dokumentationen, Test- und Werbe-

materialien sind nicht als Garantien oder Zusicherungen 

besonderer Eigenschaften zu verstehen. Ob von Dun & 

Bradstreet bezogene Daten die Anforderungen an die 

vom Kunden beabsichtigte Nutzung erfüllen oder für 

den von ihm geplanten Einsatzzweck geeignet sind, ob-

liegt der alleinigen Verantwortung des Kunden. Das-

selbe gilt für die rechtliche Zulässigkeit der weiteren 

Verarbeitung der Daten, insbesondere die Einhaltung 

der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und 

Wettbewerbsrecht. 

(2) Dun & Bradstreet weist den Kunden darauf hin, 

dass 

1. überlassene Anschriften keine Bestätigung einer ak-

tuellen amtlichen Meldeadresse darstellen; 

2. die Bereitstellung von Adress- und Kontaktdaten 

nicht gleichbedeutend mit der Zustimmung des Ad-

ressaten zum Erhalt von Werbung auf dem jeweiligen 

Kommunikationsweg ist, es sei denn, das Einholen 

solcher Einwilligungserklärungen ist ausdrücklich mit 

dem Kunden als Leistungsbestandteil vereinbart wor-

den; 

3. Angaben zur Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit 

(im Auskunftsprodukt unter anderem als „Risikoein-

schätzung“, „Bonitätsindex“ oder „Kreditempfehlung“ 

bezeichnet) weder als Tatsachenbehauptung oder in-

dividuelle Sachverständigenbegutachtung noch als 

Rating im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 

vom 16. September 2009 über Ratingagenturen zu 

verstehen sind. Es handelt sich vielmehr um reine 

Werturteile, die auf mathematisch-statistischen Ana-

lysen und automatisiert erstellten Wahrscheinlich-

keitsbeurteilungen („Scoring“) beruhen; 

4. Angaben zur verantwortungsvollen Unternehmens-

führung („Environmental Social Governance“ – ESG) 

keine individuellen Sachverständigenbegutachtun-

gen, sondern auf Basis der bei Dun & Bradstreet über 

das Unternehmen verfügbaren Informationen auto-

matisiert berechnete bewertende Vergleiche sind; 

5. Angaben zur Person des „wirtschaftlich Berechtigten“ 

oder Ergebnisse zu einem Sanktionslisten-Screening 

nicht auf einer individuellen und den besonderen 

Einzelfall des Kunden bezogenen Recherche basie-

ren, sondern auf einem automatischen Abgleich der 

vom Kunden eingegeben Daten gegen Informatio-

nen aus verschiedenen Datenbeständen, insbeson-

dere Datenbanken Dritter. Die sich aus dem Abgleich 

ergebenden Treffer sind lediglich als Hilfestellung 

gedacht, welche Person die Suchkriterien des Kun-

den möglicherweise erfüllt, ohne jedoch Anspruch 

auf Vollständigkeit oder Richtigkeit zu erheben. Für 

die abschließende Bewertung und Identifizierung 

bleibt der Kunde verantwortlich. Eine Übertragung 

dem Kunden obliegender gesetzlicher Compliance-

Prüfungen (beispielsweise im Zusammenhang mit 

dem Geldwäschegesetz) auf Dun & Bradstreet ist 

nicht Vertragsbestandteil und stets ausgeschlossen. 

(3) Dem Kunden ist bewusst, dass es sich bei jeglichen 

Einschätzungen und Auskünften nur um Momentaufnah-

men handeln kann und das Risiko der Geschäftsbezie-

hung in jedem Fall beim Kunden verbleibt. Der Kunde ge-

währleistet, seine unternehmerischen Entscheidungen 

keinesfalls vom Inhalt einer einzigen Wirtschaftsauskunft 

abhängig zu machen, sondern eigene Plausibilitätskon-

trollen durchzuführen und gegebenenfalls weitere Quel-

len heranzuziehen. 
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§ 9 Allgemeine Nutzungsrechtsbestimmungen 

(1) Soweit sich aus etwaigen produktspezifischen Be-

dingungen oder den vertraglichen Vereinbarungen nicht 

etwas anderes ergibt, räumt Dun & Bradstreet dem Kun-

den Nutzungsrechte in folgendem Umfang ein: 

1. Der Kunde erhält ein einfaches, nicht ausschließliches 

Nutzungsrecht an den von Dun & Bradstreet bereit-

gestellten Daten zu dem im Vertrag bestimmten Ver-

wendungszweck. 

2. Die Leistungen von Dun & Bradstreet richten sich an 

Vertragspartnern mit Sitz in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Ausübung der Nutzungsrechte ist 

nur für den eigenen Bedarf des Kunden zulässig. Nut-

zungsberechtigt sind der Kunde und die seiner un-

mittelbaren rechtlichen Organisation angehörigen 

inländischen Mitarbeiter sowie Erfüllungsgehilfen, 

sofern diese lediglich als weisungsgebundene Beauf-

tragte des Kunden handeln (beispielsweise Auf-

tragsverarbeiter im Sinn von Art. 4 Nr. 8, 28 DSGVO). 

Sollen auch Nutzer im Ausland in den Vertrag einbe-

zogen werden, teilt der Kunde dies Dun & Bradstreet 

zuvor mit. 

3. Bei Dauerschuldverhältnissen besteht das Nutzungs-

recht für die Dauer des Vertrags, in allen anderen Fäl-

len berechtigt es zur einmaligen Verwendung der Da-

ten im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit 

ihrem Erhalt. Im Fall von Aktualisierungslieferungen 

bezieht es sich jeweils auf die zuletzt bereitgestellte 

Version. Nach dem Ende des Nutzungsrechts hat der 

Kunde die Nutzung der von Dun & Bradstreet erhal-

tenen Daten zu unterlassen und die Daten bei sich 

unverzüglich zu löschen. 

(2) Dun & Bradstreet behält sich vor, selbst oder durch 

einen beauftragten Dritten die Einhaltung der vereinbar-

ten Nutzungsrechtsbestimmungen beim Kunden zu über-

prüfen. Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet, insbe-

sondere zu wahrheitsgemäßer Auskunft über Art und Um-

fang der tatsächlichen Nutzung der Dun & Bradstreet-Da-

ten. Sofern keine besonderen Umstände den Verdacht ei-

ner Vertragsverletzung begründen, sind derartige Prüfun-

gen nicht häufiger als einmal pro Jahr zulässig. Sie sind 

mindestens zehn Arbeitstage zuvor anzukündigen und 

während der normalen Arbeitszeiten des Kunden sowie 

in einer Weise durchzuführen, die den Geschäftsbetrieb 

des Kunden nicht unangemessen beeinträchtigt. Anstelle 

einer Vor-Ort-Prüfung kann Dun & Bradstreet den Kunden 

auch bitten, die Einhaltung seiner Vertrags- und Compli-

ancepflichten durch Ausfüllen eines Selbstprüfungs-Fra-

gebogens und entsprechende Erklärungen zu versichern. 

§ 10 Urheberrechts, Marken- und Kennzeichenschutz 

(1) Die über Dun & Bradstreet verfügbaren Datenban-

ken sind ein von Dun & Bradstreet hergestelltes Daten-

bankwerk im Sinn der §§ 4 Absatz 2, 87a Absatz 1 UrhG. 

Die zum Abruf der Informationen bereitgestellte Software 

unterliegt dem Schutz nach §§ 69a ff. UrhG. Dem Kunden 

ist es untersagt, auf die Software zuzugreifen, um diese zu 

modifizieren, zu kopieren oder zu fälschen oder in sonst 

einer Form Einfluss auf den Programmtext (Quellcode) 

der Software zu nehmen oder diesen abzuleiten. 

(2) Alle geistigen Eigentumsrechte (Urheberrechte, Da-

tennutzungsrechte, Rechte an Datenbanken) an von Dun 

& Bradstreet erbrachten Leistungen verbleiben bei Dun & 

Bradstreet, auch soweit die Arbeitsergebnisse durch Vor-

gaben oder Mitarbeit des Kunden entstanden sind, es sei 

denn, der zwischen dem Kunden und Dun & Bradstreet 

geschlossene Vertrag sieht ausdrücklich etwas anderes 

vor (beispielsweise bei Auftragsverarbeitung). 

(3) Marken, Firmenlogos, Urhebervermerke und alle 

anderen der Identifikation dienende Merkmale von Dun 

& Bradstreet und ihrer Kooperationspartner dürfen nicht 

entfernt oder verändert werden.  

(4) Die vollständige oder teilweise Nutzung der von 

Dun & Bradstreet bezogenen Daten einschließlich der 

aus ihnen abgeleiteten Informationen in Verbindung mit 

Technologien künstlicher Intelligenz („KI“) ist unzulässig. 

Dies umfasst insbesondere das Befüllen, Anlernen und 

Optimieren von KI-Systemen, die Entwicklung von KI-Mo-

dellen als Ersatz für Dun & Bradstreet-Leistungen, das 

Trainieren von Sprachmodellen und den Einsatz zu For-

schungszwecken.  „Künstliche Intelligenz“ in diesem Sinn 

meint maschinengestützte Systeme, die so konzipiert 

sind, dass sie im Rahmen vorgegebener Aufgabenstellun-

gen ganz oder teilweise eigenständig Vorhersagen, Emp-

fehlungen oder Entscheidungen generieren können. 

§ 11 Nutzungsrechtsbestimmungen und 

Mitwirkungsplichten bei Übermittlung 

personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten im Sinn von Art. 4 Nr. 1 

DSGVO dürfen nur übermittelt werden, wenn dafür eine 

rechtliche Erlaubnis besteht (beispielsweise, weil der Be-

troffene eingewilligt hat oder weil die Daten zur Ver-

tragserfüllung oder aufgrund eines berechtigten Interes-

ses benötigt werden). Der Kunde verpflichtet sich, perso-

nenbezogene Daten nur bei Vorliegen einer Erlaubnis-

grundlage abzurufen und den Vorgang abzubrechen, 

wenn keine solche besteht. Dun & Bradstreet behält sich 

vor, dies stichprobenhaft zu prüfen. Zu diesem Zweck hat 

der Kunde geeignete Aufzeichnungen über den Rechts-

grund seiner Anfragen mindestens zwölf Monate bereit-

zuhalten und Dun & Bradstreet auf Verlangen zur Verfü-

gung zu stellen. 

(2) Soweit die Übermittlung personenbezogener Daten 

Gegenstand der Leistungserbringung ist, erfüllt Dun & 

Bradstreet ihre Mitteilungspflicht aus Art. 19 DSGVO über 
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nachträgliche Änderungen oder Verarbeitungsbeschrän-

kungen an personenbezogenen Daten dadurch, dass 

dem Kunden Aktualisierungen der bezogenen Daten an-

geboten werden (je nach Produkttyp auch als „Benach-

richtigung“, „Monitoring“, o.ä. bezeichnet). Macht der 

Kunde davon keinen Gebrauch oder steht in dem von ihm 

bezogenen Produkt keine Aktualisierungsoption zur Ver-

fügung, ist die Ausübung der Nutzungsrechte auf den un-

mittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Übermitt-

lung der personenbezogenen Daten durch Dun & 

Bradstreet an den Kunden beschränkt und endet spätes-

tens einen Monat nach der Übermittlung. 

(3) Kunden, die personenbezogene Daten von Dun & 

Bradstreet beziehen, um die Daten zur Kommunikation 

mit dem Betroffenen (insbesondere zur werblichen An-

sprache) zu nutzen, haben den Betroffenen spätestens 

zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an ihn über Dun & 

Bradstreet als Datenquelle und die Möglichkeit, weitere 

Einzelheiten über die Datenverarbeitung bei Dun & 

Bradstreet zu erfahren, zu informieren (Art. 14 Abs. 3b 

DSGVO). Die getrennten Verantwortungsbereiche des 

Kunden als Verwender der Daten und Dun & Bradstreet 

als Quelle der Daten müssen dabei klar erkennbar sein.  

§ 12 Zugang zu Onlinediensten, Verfügbarkeit 

(1) Dun & Bradstreet ermöglicht dem Kunden den fak-

tisch-technischen Zugriff auf die vertragsgegenständli-

chen Daten, insbesondere im automatischen Abrufver-

fahren via Internet (Onlinedienste). Beide Vertragspar-

teien sind für die in ihre Sphäre fallende technische Infra-

struktur zur Datenüberlassung und -nutzung selbst ver-

antwortlich. Über vorhersehbare technische Beeinträchti-

gungen informiert Dun & Bradstreet den Kunden und be-

hebt Störungen umgehend. Dun & Bradstreet gibt keine 

Garantie für einen störungsfreien Betrieb ihrer techni-

schen Infrastruktur; gleichwohl sind die Onlinedienste, 

ausgenommen Zeiten vorübergehender Nichterreichbar-

keit wegen Wartungs-, Datensicherungs- oder Aktualisie-

rungsmaßnahmen, grundsätzlich für einen Zugriff rund 

um die Uhr ausgelegt.  

(2) Die Onlinedienste erreicht der Kunde über eine An-

meldung, für die dem Kunden beziehungsweise seinen 

berechtigten Nutzern persönliche Zugangsdaten zur Ver-

fügung gestellt werden. Der Kunde ist für die Geheimhal-

tung der Zugangsdaten verantwortlich und hat ihren 

Missbrauch zu verhindern. Ihm ist bewusst, dass jede Per-

son, die seine beziehungsweise die Zugangsdaten seiner 

Nutzer kennt, Dun & Bradstreet-Leistungen zu Lasten sei-

nes Kundenkontos abrufen kann und haftet Dun & 

Bradstreet gegenüber für das Verhalten sämtlicher seiner 

Nutzer wie für eigenes Verhalten. 

(3) Dun & Bradstreet behält sich das Recht vor, die Nut-

zung ihrer Onlinedienste zu überwachen, beispielsweise 

durch Einsatz von IP-Authentifizierung oder geschütztem 

PDF-Digital-Rights-Management. Dun & Bradstreet kann 

den Zugang zu Onlinediensten zu verweigern, wenn An-

haltspunkte dafür vorliegen, dass durch vom Kunden ein-

gesetzte Technologien die Funktionalität oder Sicherheit 

der Dienste beeinträchtigt oder die Möglichkeiten von 

Dun & Bradstreet eingeschränkt werden, die Zugangsbe-

rechtigung des Kunden sowie die Zulässigkeit von Art 

und Umfang der Nutzung zu überprüfen (beispielsweise 

bei Zugriffen auf die Dun & Bradstreet-Systeme von IP-

Adressen aus, die auf allgemein zugänglichen Blacklists 

verzeichnet sind oder wenn der Kunde Software einsetzt, 

die eine Anonymisierung des Nutzers oder Unkenntlich-

machung des Nutzungsverhaltens ermöglicht). Von einer 

beabsichtigten Sperrung wird Dun & Bradstreet den Kun-

den mit angemessener Frist zur Gelegenheit zur Abhilfe 

informieren, es sei denn, die Funktions- oder Sicherheits-

beeinträchtigung ist so schwerwiegend, dass eine sofor-

tige Sperrung des Zugangs gerechtfertigt ist. 

(4) Dun & Bradstreet kann ihre Onlinedienste an aktu-

elle Anforderungen anpassen, insbesondere den Stand 

der Technik, zur Optimierung der Systemleistung und 

Nutzerfreundlichkeit sowie Änderungen an Inhalten vor-

nehmen, sofern letztere zur Aktualisierung und Vervoll-

ständigung, zur programmtechnischen Optimierung 

oder aus lizenzrechtlichen Gründen erforderlich sind. 

Führt eine solche Änderung zu einer nicht nur unerhebli-

chen Abwertung der dem Kunden zustehenden Leistun-

gen, kann der Kunde innerhalb eines Zeitraums von acht 

Wochen ab Eintritt der Änderung nach seiner Wahl ent-

weder eine der Abwertung entsprechende Minderung 

der Vergütung verlangen oder den Leistungsvertrag au-

ßerordentlich kündigen. 

§ 13 Vertraulichkeit 

(1) Unbeschadet der datenschutzrechtlichen Verpflich-

tungen behandeln die Vertragspartner alle Informatio-

nen, die ihnen im Zusammenhang mit den zwischen 

ihnen geschlossenen Vereinbarungen von dem oder 

über die Vertragspartner zugehen oder bekanntwerden, 

vertraulich. Das gilt besonders für alle Informationen, die 

als vertraulich gekennzeichnet oder ihrer Natur nach als 

Geschäftsgeheimnis erkennbar sind. Rückbau (Reverse 

Engineering) ist unzulässig und stellt keine berechtigte 

Kenntnisnahme dar. Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht 

für Informationen, die offenkundig sind, ohne dass dies 

auf einem Vertragsverstoß des Vertragspartners beruht, 

oder die von einem Dritten empfangen wurden, der zur 

Offenlegung befugt ist. Wer sich auf diese Ausnahme be-

ruft, trägt die Beweislast. 

(2) Dun & Bradstreet oder ihre Datenlieferanten und 

Verbundunternehmen aus dem Netzwerk von Dun & 

Bradstreet können aufgrund lokaler Rechtsvorschriften 

gehalten sein, die Identität des Kunden als Empfänger 
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und Angaben zum Inhalt der von ihm abgerufenen Infor-

mation gegenüber einer ausländischen Aufsichtsbe-

hörde, einem Gericht oder einer vergleichbaren Institu-

tion offenzulegen. Datenübermittlungen, die Dun & 

Bradstreet zu diesem Zweck durchführt, gelten nicht als 

Verletzung vereinbarter Vertraulichkeitspflichten. 

ABRECHNUNG UND  

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  

§ 14 Preise 

Preisangaben sind, sofern nicht anders ausgewiesen, 

Nettopreise in Euro und verstehen sich zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. 

§ 15 Preisänderungen 

(1) Dun & Bradstreet behält sich im Rahmen laufen-

der Vertragsverhältnisse vor, bei nach Vertragsschluss 

eintretenden Änderungen (beispielsweise bei Erweite-

rungen des Leistungsumfangs des bezogenen Produk-

tes, Kostensteigerungen für die Bereitstellung oder 

aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen) die 

mit dem Kunden vereinbarten Preise anzupassen. Preis-

änderungen werden frühestens mit Beginn des über-

nächsten Monats nach Zugang einer in Textform über-

mittelten Änderungsmitteilung an den Kunden wirksam.  

(2) Betragen Preisänderungen für eine Leistung inner-

halb eines Kalenderjahres mehr als fünf Prozent, ist der 

Kunde zur Kündigung des Vertrags über diese Leistung 

auf den Zeitpunkt des geplanten lnkrafttretens der Preis-

erhöhung berechtigt. Die Kündigung ist spätestens vier 

Wochen nach der Mitteilung über die Preiserhöhung zu 

erklären. Macht der Kunde von diesem Recht keinen Ge-

brauch und ist der Kunde auf diese Rechtsfolge in der 

Mitteilung über die Preiserhöhung hingewiesen wor-

den, wird der Vertrag zu den geänderten Preisen fortge-

führt.  

§ 16 Abrechnung durch Verbrauch von 

Nutzungsguthaben 

Ist für bestimmte Leistungen die Abrechnung auf Basis 

eines Nutzungsguthabens vorgesehen, können die Leis-

tungen in Anspruch genommen werden, solange auf 

dem Nutzerkonto des Kunden ein ausreichendes Gutha-

ben in mindestens der Höhe der kleinsten Abrech-

nungseinheit für den jeweiligen Datendienst vorhanden 

ist, längstens aber für die Dauer des vereinbarten Nut-

zungszeitraums. Die Einzelheiten ergeben aus den je-

weiligen Leistungsverträgen und den zugehörigen pro-

duktspezifischen Geschäftsbedingungen. 

§ 17 Abrechnung bei stückzahlbasierten 

Bestellungen mit vorheriger Potentialanalyse 

Will der Kunde Datensätze aufgrund bestimmter Aus-

wahlkriterien beziehen und teilt ihm Dun & Bradstreet 

vor Vertragsschluß die sich anhand der Auswahlkriterien 

voraussichtlich ergebende Liefermenge mit („Potential-

analyse“), handelt es sich bei den genannten Datensatz-

stückzahlen lediglich um unverbindliche Richtwerte. Für 

die Erfüllung des Vertrags ist allein die von Dun & 

Bradstreet für den jeweiligen Auftrag tatsächlich gelie-

ferte Anzahl der Datensätze maßgeblich. Diese kann 

sich nach Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt der Liefe-

rung wegen der ständigen Zu- und Abgänge auf der 

Dun & Bradstreet-Datenbank sowie aus Gründen der 

Qualitätskontrolle noch erhöhen oder verringern. 

Wurde für den Auftrag ein Mindestauftragswert verein-

bart, bildet dieser unabhängig von der tatsächlich gelie-

ferten Anzahl der Datensätze die Preisuntergrenze. 

§ 18 Fälligkeit 

Alle Zahlungen sind nach Zugang der Rechnung beim 

Kunden jeweils sofort und ohne Abzug fällig. 

§ 19 Aufrechnung 

Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte des Kun-

den können nur geltend gemacht werden, soweit die 

Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festge-

stellt sind. 

LEISTUNGSSTÖRUNGEN  

§ 20 Vertragsverletzungen 

Verletzt der Kunde die ihm obliegenden Pflichten trotz 

Abmahnung von Dun & Bradstreet erheblich oder wie-

derholt, kann Dun & Bradstreet die weitere Leistungs-

erbringung einstellen und insbesondere Datenbankzu-

gänge sperren. Die Pflicht des Kunden zur Zahlung fäl-

liger Vergütungsansprüche bleibt davon unberührt. 

Eine vorherige Abmahnung durch Dun & Bradstreet ist 

nicht erforderlich, wenn entsprechend der Vorausset-

zungen für eine außerordentliche Kündigung ein wich-

tiger Grund für die Einstellung der Leistungserbrin-

gung vorliegt. 

§ 21 Mängelansprüche  

(1) Dun & Bradstreet leistet Gewähr für die verein-

barte Beschaffenheit der bezogenen Leistungen und 

dafür, dass dem Übergang vereinbarter Nutzungsbe-

fugnisse an den Kunden keine Rechte Dritter entge-

genstehen. 

(2) Liegt ein Gewährleistungsgrund vor, hat der 

Kunde vor der Geltendmachung eines Minderungs- 

oder Rücktrittsrechts Dun & Bradstreet zunächst eine 
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angemessene Frist zur Herstellung des vertragsgemä-

ßen Zustands zu setzen. Von dieser Pflicht ausgenom-

men sind die Fälle, für die aufgrund gesetzlicher Best-

immungen die Ausübung von Gewährleistungsrechten 

ohne besondere Fristsetzung zulässig ist (beispiels-

weise weil die Nacherfüllung unmöglich, unzumutbar 

oder von Dun & Bradstreet verweigert worden ist). 

(3) Rechte, die sich aus der Mangelhaftigkeit der 

Leistungen herleiten, sind ausgeschlossen, wenn der 

Kunde seine Untersuchungs- und Rügepflichten ge-

mäß § 377 HGB verletzt und den Mangel gegenüber 

Dun & Bradstreet nicht unverzüglich in Textform ange-

zeigt hat. Als unverzüglich gilt ein Zeitraum von acht 

Tagen nach Ablieferung der Leistung beziehungsweise 

– bei verdeckten Mängeln – ein Zeitraum von acht Ta-

gen ab Kenntnis des Mangels. Eine geplante spätere 

Verwendung als im Zusammenhang mit der Lieferung 

entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur 

zumutbaren Prüfung der Dun & Bradstreet-Leistungen 

bei Ablieferung. 

(4) Ansprüche gegen Dun & Bradstreet wegen Funk-

tionsbeeinträchtigungen oder Leistungsstörungen, die 

auf der Verletzung von Mitwirkungspflichten des Kun-

den beruhen oder auf sonstigen Umständen, die der 

Kunde zu vertreten hat (beispielsweise nicht fachge-

rechte Installation oder Wartung, zweckfremde Nut-

zung, Fehlbedienungen oder Mängel im vom Kunden 

eingesetzten IT-System), sind ausgeschlossen.  

§ 22 Haftung für Schäden des Kunden 

(1) Für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 

oder Unterlassen von Dun & Bradstreet, ihrer gesetzli-

chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haftet Dun & 

Bradstreet entsprechend der gesetzlichen Bestimmun-

gen.  

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Dun & Bradstreet 

nur für Schäden, die auf wesentliche Pflichtverletzun-

gen, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährden, 

zurückzuführen sind, oder auf die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Ver-

tragsdurchführung erst ermöglicht. Die Haftung ist da-

bei auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-

den beschränkt. Dies gilt für alle Schadensersatzan-

sprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließ-

lich Ansprüchen aus unerlaubter Handlung.  

(3) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den 

Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (beispiels-

weise nach dem Produkthaftungsgesetz), für Schäden 

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit sowie für Schäden, die unter eine von 

Dun & Bradstreet gewährte Garantie fallen. 

§ 23 Ausschlussfrist 

Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche ver-

fallen, wenn sie nicht spätestens innerhalb eines Jahres 

ab Beginn der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (in 

der Regel ist dies der Zeitpunkt der Lieferung bezie-

hungsweise erstmaligen Bereitstellung der Leistung) 

geltend gemacht werden. Ausgenommen davon sind 

die in § 22 Absatz 3 genannten Fälle, für die statt der 

einjährigen Verjährungsfrist die gesetzlichen Verjäh-

rungsfristen gelten. 
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Zusätzliche Bedingungen für 
bestimmte Produkte und Leistungen 

A. D&B Credit und D&B Direct for Finance 
S T A N D :  D E Z E M B E R  2 0 2 0  

§ 1 Gegenstand von D&B Credit und D&B Direct 

for Finance 

D&B Credit und D&B Direct for Finance ermöglichen 

den Abruf von Informationen aus den Dun & 

Bradstreet-Datenbanken. Bei D&B Credit erfolgt der 

Zugang zu den Datenbanken über eine von Dun & 

Bradstreet bereitgestellte Onlineplattform, bei D&B Di-

rect for Finance über eine vom Kunden in seine IT-Sys-

temumgebung zu integrierende Schnittstelle. 

§ 2 Laufzeit 

D&B Credit beziehungsweise D&B Direct for Finance 

laufen auf unbestimmte Zeit und können unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum 

Ende eines Vertragsjahres gekündigt werden. Ist nicht 

ausdrücklich eine andere Laufzeitregelung getroffen 

worden, beträgt die Mindestvertragslaufzeit  

1. bei D&B Credit 24 Monate, sodass die erste Kündi-

gung dann frühestens auf das Ende des zweiten 

Vertragsjahres möglich ist; 

2. bei D&B Direct for Finance 36 Monate, sodass die 

erste Kündigung dann frühestens auf das Ende des 

dritten Vertragsjahres möglich ist. 

§ 3 Preismodell 

D&B Credit und D&B Direct for Finance sind in ver-

schiedenen Tarifstufen erhältlich. Alle Varianten er-

möglichen den Zugang zu den gleichen Datenbanken, 

unterscheiden sich aber dadurch, wieweit die Daten-

abrufe durch ein mit einem Festpreis bezahltes Kontin-

gent („Jahrespauschale“, „Flat“) abgedeckt sind oder 

nutzungsabhängig separat abgerechnet werden.  

§ 4 Jahrespauschale 

Die Jahrespauschale wird zu Vertragsbeginn in Abstim-

mung mit dem Kunden bedarfsorientiert vereinbart, so 

dass sie den auf einen Zwölfmonatszeitraum kalkulier-

ten voraussichtlichen Datenbezugsbedarf des Kunden 

widerspiegelt. Übersteigt der Wert der vom Kunden in 

Anspruch genommenen Leistungen den zugrunde ge-

legten Jahresbedarf um einen bestimmten Betrag, 

kann Dun & Bradstreet den Vertrag außerordentlich 

beenden oder seine Fortsetzung von einer Einigung 

über eine Anpassung der Bedingungen abhängig ma-

chen; bis dahin werden überzogene Leistungen sepa-

rat abgerechnet. Die Grenze, bis zu der die Pauschale 

reicht, wird durch den im Vertrag festgelegten Nutz-

wert angegeben. In welcher Höhe die jeweiligen Da-

tenabrufe auf die Jahrespauschale angerechnet wer-

den, ergibt sich aus der mit dem Kunden vereinbarten 

Preisliste. Die Jahrespauschale wird pro Vertragsjahr 

im Voraus fällig.  

§ 5 Zusätzliche Leistungen 

Die Kosten für Leistungen außerhalb des Umfangs der 

Jahrespauschale werden nach tatsächlicher Inan-

spruchnahme durch Verrechnung mit einem vorausbe-

zahlten Guthaben abgerechnet. Der Kunde erwirbt 

dazu vorab Guthabenkontingente in Euro. Ungenutztes 

Guthaben verfällt jeweils zum Ende des Vertragsjahres, 

in dem es erworben wurde. Besteht kein ausreichendes 

Guthaben, kann Dun & Bradstreet die Leistungserbrin-

gung fortsetzen; die vom Kunden in Anspruch genom-

menen Leistungen werden dann monatlich im Nach-

hinein in Rechnung gestellt. 
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§ 6 Kosten für wiederholte Abrufe und Nachtrags-

meldungen (Benachrichtigungsservice) 

(1) Der Kunde kann sich – vorbehaltlich der Verfüg-

barkeit der Funktion – per E-Mail oder Nachricht in sein 

Onlinepostfach informieren lassen, wenn sich zu einem 

Datensatz („Unternehmen“) bestimmte Änderungen im 

Dun & Bradstreet-Datenbestand ergeben haben. Die 

Funktion wird 

1. bei D&B Credit aktiviert, indem der Kunde ein Un-

ternehmen im Rahmen des Abrufs oder Uploads 

zur Aufnahme in sein Vertragsportfolio markiert 

und deaktiviert, indem er den Datensatz wieder aus 

dem Portfolio entfernt; 

2. bei D&B Direct for Finance entweder über einen 

Amazon S3-Bucket oder durch ein Secure File 

Transfer Protocol (sFTP) verwaltet, je nach dem, für 

welche Variante sich der Kunde registriert. 

(2) Ein abgerufener Unternehmensbericht bezie-

hungsweise seine aktuelle Fassung kann bis zum Ende 

des laufenden Vertragsjahres beliebig oft ohne geson-

derte Einzelberechnung erneut abgerufen werden. Mit 

Beginn des folgenden Vertragsjahres werden für jedes 

Unternehmen, das sich im Bestand des Portfolios be-

findet, jeweils automatisch die Kosten je Portfolioda-

tensatz ( je nach vereinbartem Tarif entweder zulasten 

des Pauschalkontingents oder als separate Zusatzleis-

tung) berechnet; wird zusätzlich der betreffende Be-

richt beziehungsweise seine aktualisierte Fassung ab-

gerufen, so werden einmalig innerhalb des neuen Ver-

tragsjahres die Kosten für den jeweiligen Unterneh-

mensbericht abzüglich der bereits berechneten Kosten 

für den Portfoliodatensatz ( je nach vereinbartem Tarif 

entweder zulasten des Pauschalkontingents oder als 

separate Zusatzleistung) fällig; danach können im lau-

fenden Vertragsjahr wieder beliebig oft die aktuellen 

Berichte abgerufen werden ohne gesonderte Einzelbe-

rechnung.

B. D&B Data Blocks, D&B Finance Analytics, 
D&B indueD, D&B Risk Analytics und 
D&B Risk Essentials 

S T A N D :  J U N I  2 0 2 4  

§ 1 Gegenstand von D&B Data Blocks,  

D&B Finance Analytics, D&B indueD,  

D&B Risk Analytics und D&B Risk Essentials 

D&B Data Blocks, D&B Finance Analytics, D&B indueD, 

D&B Risk Analytics (D&B Risk Analytics Supplier Intelli-

gence, D&B Risk Analytics Compliance Intelligence) 

und D&B Risk Essentials ermöglichen den Abruf von In-

formationen aus den Dun & Bradstreet-Datenbanken. 

Der Zugang zu den Daten beziehungsweise Datenban-

ken erfolgt, abhängig von den verfügbaren Optionen 

im betreffenden Produkt, entweder durch Datenbereit-

stellung und Abruf von einem Austauschserver oder 

über eine vom Kunden in seine IT-Systemumgebung zu 

integrierende Schnittstelle oder über eine von Dun & 

Bradstreet bereitgestellte Onlineplattform.  

§ 2 Laufzeit 

(1) Nutzungsverträge über D&B Data Blocks, D&B Fi-

nance Analytics, D&B Risk Analytics und D&B Risk Es-

sentials laufen auf unbestimmte Zeit und können unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 

zum Ende eines Vertragsjahres gekündigt werden. Ist 

nicht ausdrücklich eine andere Laufzeitregelung ge-

troffen worden, beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 

Monate, sodass die erste Kündigung frühestens auf das 

Ende des zweiten Vertragsjahres möglich ist . 

(2) Nutzungsverträge über D&B indueD sind befristet 

und enden nach Ablauf von zwölf Monaten. 

§ 3 Nutzungsrechte für D&B Data Blocks 

Im Nutzungsvertrag über D&B Data Blocks wird die 

Reichweite der erlaubten Nutzung der bezogenen Da-

ten festgelegt. Eine Nutzung zu anderen Verwendungs-

zwecken als den ausdrücklich vereinbarten ist nicht zu-

lässig. Dabei erlaubt die Lizenzart 

1. „Sales & Marketing“ eine Nutzung der Daten aus-

schließlich zu Vertriebs- und Werbezwecken. Dies 

schließt beispielsweise eine Verwendung für Mai-

linglisten, zur Segmentierungsanalyse, zum Kam-

pagnenmanagement, zum Callcenter-Manage-

ment, zur Lead-Generierung, zum Vertriebskanal-

management, zur Vertriebsautomatisierung, zur 
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Kundengewinnung und zur Auftragserfassung ein; 

2. „Finance“ eine Nutzung der Daten ausschließlich 

für Zwecke der Bonitätsprüfung und des Debito-

renmanagements. Dies schließt insbesondere das 

Kreditscoring von bestehenden und potentiellen 

Geschäftspartnern, die Zahlartensteuerung im On-

linehandel sowie Bilanzanalysen zur Evaluierung 

von Fusionen und Übernahmen ein; 

3. „Supply“ eine Nutzung der Daten ausschließlich 

zum Lieferantenmanagement, insbesondere zur 

Lieferkettenanalyse, Lieferantenüberwachung, Be-

schaffungsplanung und Kreditorenbuchhaltung; 

4. „Compliance“ eine Nutzung der Daten ausschließ-

lich für das Management des Unternehmensrisikos 

und Einhaltung von staatlichen oder branchenspe-

zifischen Vorschriften und interne Kontrollen; 

5. „Enterprise Master Data“ eine Nutzung der Daten 

ausschließlich für abteilungsübergreifende Pro-

zessautomatisierungen. 

Mit Ausnahme der Lizenzart „Enterprise Master Data“ bie-

tet Dun & Bradstreet die vorgenannten Lizenzarten auch in 

der Sonderform „Analytical“ an. In diesen Fällen ist die er-

laubte Nutzung darauf beschränkt, aus der Gesamtheit der 

bezogenen Daten Erkenntnisse für die Entwicklung eige-

ner Datenverarbeitungsprozesse (beispielsweise die Ent-

wicklung kundeneigener Kreditscoringsysteme) zu gewin-

nen. Ausgeschlossen ist dagegen die produktive Nutzung 

einzelner Datensätze oder die dauerhafte Übernahme der 

Daten in eigene IT-Systeme des Kunden. 

§ 4 Preismodell 

(1) Der laufende Datenbezug der in D&B Data 

Blocks, D&B Finance Analytics, D&B indueD, D&B Risk 

Analytics und D&B Risk Essentials eingeschlossenen 

Leistungen wird, soweit keine andere Abrechnungsart 

im Auftragsdokument festgelegt ist, gegen ein vom 

Kunden erworbenes Nutzungsguthaben verrechnet 

(„Records under Management“). Das Guthabenkonto 

wird in Datensätzen („Records“) geführt und enthält 

zwei voneinander getrennte Kontingente, eines für eu-

ropäische und eines für außereuropäische Datensätze. 

Die Kontingente werden wie folgt belastet: 

1. Grundsätzlich verringert jeder Abruf einer Records 

under Management-Leistung zu einer D&B-DUNS-

Nummer (beispielsweise der Abruf eines Datensat-

zes oder die Registrierung des Monitoring-Diens-

tes) das Nutzungsguthaben um eine Abrufmöglich-

keit. 

2. Ausgenommen von der in Ziffer 1 genannten 

Grundregel sind wiederholte Abrufe zur gleichen 

D&B-DUNS-Nummer innerhalb des laufenden Ver-

tragsjahres, das heißt eine einmal abgerechnete 

Records under Management-Leistung beziehungs-

weise ihre aktuelle Fassung kann bis zum Ende des 

laufenden Vertragsjahres beliebig oft ohne er-

neute Berechnung abgerufen werden. 

3. Für jeden Datensatz, für den der Kunde die Moni-

toring-Funktion aktiviert hat, wird sein Kontingent 

zu Beginn eines neuen Vertragsjahres jeweils in 

Höhe eines Abrufs belastet. 

Weitere Einzelheiten dazu, welche Leistungen als Ab-

ruf zählen und welche Länder im einzelnen der Abrech-

nungskategorie „europäische Länder“ und „außereuro-

päische Länder“ zugeordnet sind, sind aus dem jewei-

ligen Leistungsvertrag und den zugehörigen Auftrags-

dokumenten ersichtlich. 

(2) Der Bezug zusätzlicher Leistungen außerhalb des 

Inklusivumfangs des bestellten Produkts wird gegen 

ein vom Kunden erworbenes Wertguthaben verrech-

net. Im Fall von D&B Data Blocks wird dieses Wertgut-

habenkonto als „Add-on“ bezeichnet und in Stückzah-

len (Abrufe) geführt, im Fall von D&B Finance Analytics, 

D&B Risk Analytics und D&B Risk Essentials heißt das 

Wertguthaben für Zusatzleistungen „Wallet“ und wird 

in Euro geführt. Jede Inanspruchnahme einer Zusatz-

leistung (beispielsweise die Beauftragung einer Re-

cherche oder der Abruf eines Country-Inside-Reports) 

verringert das Wertguthaben um eine Abrufmöglich-

keit (bei D&B Data Blocks) beziehungsweise den ent-

sprechenden Preis in Euro (bei D&B Finance Analytics, 

D&B Risk Analytics und D&B Risk Essentials). 

§ 5 Höhe der Wertkontingente und Nutzungsdauer 

(1) Die Datennutzungs- und Wertkontingente gelten 

für jeweils ein Vertragsjahr. Ihre Höhe wird zu Vertrags-

beginn in Abstimmung mit dem Kunden bedarfsorien-

tiert vereinbart. Kommt vor Ablauf eines Vertragsjahres 

keine Einigung über eine Änderung des Kontingents 

zustande und hat auch keine der Parteien den Vertrag 

fristgemäß gekündigt, werden für das folgende Ver-

tragsjahr dieselben Guthabenbeträge fällig und bereit-

gestellt, wie sie für das laufende Vertragsjahr maßgeb-

lich waren.  

(2) Übertragungen oder Verrechnungen zwischen 

den einzelnen Kontingenten und Guthaben sind nicht 

möglich. 

(3) Nicht verbrauchte Datennutzungs- und Wertgut-

haben verfallen jeweils zum Ende des Vertragsjahres, 

für das sie bereitgestellt wurden. 

§ 6 Abrechnung von Leistungen bei erschöpftem 

Kontingent (Überverbrauch) 

Der Kunde kann, auch wenn sein für das laufende Jahr 

vereinbarte Wertkontingent bereits aufgebraucht ist, 

die vertraglichen Leistungen dennoch weiter in An-

spruch nehmen. Dun & Bradstreet rechnet diesen 
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Überverbrauch dann auf Basis der mit dem Kunden da-

für vereinbarten Preisliste bis zum Ende des Vertrags-

jahres jeweils separat monatlich ab. 

§ 7 Drittanbieter 

Dun & Bradstreet greift bei der Bereitstellung von Tei-

len dieser Leistungen auf Drittanbieter zurück, unter 

anderem auf „Kyckr Ireland Limited“, wenn das Registry 

Intelligence Modul ausgewählt ist, auf „SecurityScore-

card“, wenn das Cyber Risk Modul ausgewählt ist und 

auf „Dow Jones/Factiva Limited“, wenn das Ad Hoc 

Screening Modul ausgewählt ist. Dun & Bradstreet be-

hält sich das Recht vor, einen Drittanbieter nach eige-

nem Ermessen zu wechseln. Der Kunde wird in diesem 

Fall entsprechend informieret, zum Beispiel über sein 

Risk Analytics-Portal.

C. D&B Data Integration Toolkit 
S T A N D :  D E Z E M B E R  2 0 2 0  

§ 1 Gegenstand des D&B Data Integration Toolkit 

Das D&B Data Integration Toolkit („DIT“) ist eine 

Schnittstelle für den Abruf von Informationen aus den 

Dun & Bradstreet-Datenbanken zur Integration in eine 

Systemumgebung des Kunden. Gegenstand des DIT-

Vertrags ist ausschließlich die Erbringung der Daten-

dienstleistungen durch Dun & Bradstreet. Die Einbin-

dung der Schnittstelle in das IT-System des Kunden ist 

nicht Bestandteil der vertraglichen Leistungen, son-

dern obliegt der Verantwortung des Kunden. 

§ 2 Laufzeit 

Der Nutzungsvertrag über DIT läuft auf unbestimmte 

Zeit und kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von drei Monaten zum Ende eines Vertragsjahres ge-

kündigt werden. Ist nicht ausdrücklich eine andere 

Laufzeitregelung getroffen worden, beträgt die Min-

destvertragslaufzeit 24 Monate, sodass die erste Kün-

digung auf das Ende des zweiten Vertragsjahres mög-

lich ist. 

§ 3 Preismodell 

(1) DIT wird auf Basis eines vorausbezahlten Nut-

zungskontingents abgerechnet, das abhängig von 

dem konkreten Datenprodukt entweder aus „Einhei-

ten“ (teilweise auch als „Credits“ bezeichnet) oder „Ab-

rufen“ (auch als „Units“ bezeichnet) besteht. Leistun-

gen über die DIT-Schnittstelle können in Anspruch ge-

nommen werden, solange der Kunde über ein ausrei-

chendes Nutzungskontingent verfügt. Bei Datenpro-

dukten, die über Einheiten abgerechnet werden, ver-

ringert sich das Guthabenkontingent mit jedem Leis-

tungsbezug um diejenige Menge an Einheiten, die ge-

mäß der mit dem Kunden vereinbarten Preisliste („Ein-

heitentabelle“) für die betreffende Leistung fällig wer-

den. Bei Datenprodukten, die über Abrufe abgerech-

net werden, verringert sich das Guthabenkontingent 

im Sinn einer Pro-Stück-Abrechnung mit jedem Leis-

tungsbezug um jeweils eine Abrufmöglichkeit.  

(2) Das mit dem DIT-Vertrag erworbene Guthaben-

kontingent steht dem Kunden jeweils für einen Nut-

zungszeitraum von zwölf Monaten zur Verfügung. Nicht 

verbrauchtes Guthaben verfällt danach ersatzlos. Mit 

Beginn des neuen Vertragsjahres wird dem Nutzer-

konto des Kunden wieder ein Guthabenkontingent in 

der ursprünglichen Höhe zugebucht und berechnet, 

das dann erneut für einen Verbrauchszeitraum von 

zwölf Monaten zur Verfügung steht. 

(3) Ist das Nutzungskontingent vor Ablauf des Zwölf-

monatszeitraums erschöpft, kann der Kunde jederzeit 

zusätzliche Einheiten oder Abrufe erwerben („Nach-

kauf“). Diese stehen dann gemeinsam mit etwaigem 

auf dem Konto noch vorhandenen Guthaben bis zum 

Ende des laufenden Vertragsjahres zur Verfügung. Die 

zusätzlich gekauften Abrechnungseinheiten bleiben 

bei der Verlängerung des Vertrags außer Betracht; der 

Vertrag verlängert sich nur in Höhe des ursprünglichen 

Guthabenkontingents (siehe Absatz 2). 

(4) Gestattet Dun & Bradstreet – ausdrücklich oder 

stillschweigend durch weitere Belieferung des Kunden 

– die Nutzung der vertraglichen Leistungen trotz eines 

bereits erschöpften Guthabens oder überschrittener 

Vertragslaufzeit, werden die in Anspruch genommenen 

Leistungen dem Kunden monatlich im Nachhinein be-

rechnet. Dun & Bradstreet ist berechtigt, die freiwillige 

Gestattung dieses Überverbrauchs jederzeit zu been-

den. 
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§ 4 Kosten für Nachtragsmeldungen 

(Frühwarnsystem, Monitoring) 

(1) Der Kunde kann sich – vorbehaltlich der Verfüg-

barkeit der Funktion – per Nachtragsmeldung informie-

ren lassen, wenn sich zu einem Datensatz („Unterneh-

mensbericht“) bestimmte Änderungen im Dun & 

Bradstreet-Datenbestand ergeben haben. Ob die 

Funktion aktiviert wird und ob sie sich nach zwölf Mo-

naten jeweils automatisch verlängern soll, kann der 

Kunde beim Abruf eines Unternehmensberichts für je-

des Unternehmen individuell festlegen. 

(2) Sofern der Kunde bei der Aktivierung des Früh-

warnsystems die automatische Verlängerung nicht ab-

gewählt hat, läuft das Frühwarnsystem pro Unterneh-

mensbericht, für den es eingerichtet wurde, auf unbe-

stimmte Zeit und wird jeweils in Abschnitten von zwölf 

Monaten abgerechnet. Das Frühwarnsystem endet, 

wenn der Kunde die Frühwarnfunktion für den jeweili-

gen Unternehmensbericht deaktiviert; es endet dar-

über hinaus auch ohne gesonderte Deaktivierung mit 

dem Ende des zwischen dem Kunden und Dun & 

Bradstreet bestehenden DIT-Nutzungsvertrags (§ 2). 

(3) Die Kosten für das Frühwarnsystem bestehen aus 

den Kosten für die Änderungsmitteilungen als solche, 

die mit der Aktivierung der Funktion sowie – im Fall der 

automatischen Verlängerung – jeweils zu Beginn jeden 

neuen Zwölfmonatszeitraums anfallen. Hinzu kommen 

die für Datenabrufe üblichen Kosten (§ 3 Absatz 1), 

wenn der Kunde sich entscheidet, neben der Ände-

rungsmitteilung den vollständigen Unternehmensbe-

richt erneut aufzurufen. 

§ 5 Kosten für Recherchen  

Beauftragt der Kunde eine Recherche zu einem nicht 

oder nicht aktuell in den Dun & Bradstreet-Datenban-

ken vorhandenen Unternehmen, entstehen dafür ne-

ben den Kosten für den als Rechercheergebnis ausge-

lieferten Unternehmensbericht weitere Kosten, wenn 

der Kunde die Recherche als Eilrecherche beauftragt 

hat. Die Höhe der Kosten für Eilrecherchen ist davon 

abhängig, in welchem Land das zu recherchierende 

Unternehmen seinen Sitz hat. Einzelheiten können je-

derzeit bei Dun & Bradstreet erfragt werden. Als Re-

chercheergebnis ausgeliefert und berechnet wird im-

mer ein Standardbericht („D&B Business Information 

Report“). 

 

 

D. D&B Direct for Compliance und 
D&B Onboard 

S T A N D :  D E Z E M B E R  2 0 2 0  

§ 1 Gegenstand von D&B Direct for Compliance 

und D&B Onboard  

D&B Direct for Compliance und D&B Onboard ermög-

lichen jeweils den Abruf von Informationen aus den 

Dun & Bradstreet-Datenbanken, entweder als Integra-

tionslösung über einen Schnittstellenanbindung un-

mittelbar aus der IT-Systemumgebung des Kunden 

(D&B Direct for Compliance) oder über die von Dun & 

Bradstreet bereitgestellte Abrufmaske (D&B Onboard) 

§ 2 Laufzeit 

Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit und 

kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten zum Ende eines Vertragsjahres gekündigt 

werden. Ist nicht ausdrücklich eine andere Laufzeitre-

gelung getroffen worden, beträgt die Mindestvertrags-

laufzeit 24 Monate, sodass die erste Kündigung auf das 

Ende des zweiten Vertragsjahres möglich ist. 

§ 3 Preismodell 

(1) D&B Direct for Compliance und D&B Onboard 

sind in verschiedenen Tarifstufen erhältlich. Alle Vari-

anten ermöglichen den Zugang zu den gleichen Da-

tenbanken, unterscheiden sich aber dadurch, wieweit 

die Datenabrufe durch ein mit einem Festpreis bezahl-

tes Kontingent („Jahrespauschale“) abgedeckt sind 

oder nutzungsabhängig separat abgerechnet werden. 

(2) Ist der Kunde sowohl für D&B Direct for Compli-

ance als auch für D&B Onboard freigeschaltet, kann die 

Jahrespauschale produktübergreifend genutzt wer-

den; Kontingente aus D&B Direct for Compliance-Ver-

trägen können auch für Abrufe über die Onlineplatt-

form D&B Onboard genutzt werden, Kontingente aus 

D&B Onboard-Verträgen auch für Abrufe über die D&B 

Direct for Compliance-Schnittstelle. 



 

D u n  & Bra ds t reet  D eu t s ch l an d Gm bH :  A l l g em ei n e  Ges ch ä f t s bedi n g u n g en      |      14  

Public 

§ 4 Jahrespauschale 

Die Jahrespauschale wird zu Vertragsbeginn in Abstim-

mung mit dem Kunden bedarfsorientiert vereinbart, 

sodass sie den auf einen Zwölfmonatszeitraum kalku-

lierten voraussichtlichen Datenbezugsbedarf des Kun-

den widerspiegelt. Dieser kalkulierte Jahresbedarf zu-

züglich eines Sicherheitspuffers von bis zu fünfund-

zwanzig Prozent bildet den Nutzwert für ein Vertrags-

jahr. Übersteigt der Wert der vom Kunden in Anspruch 

genommenen Leistungen den Nutzwert, werden die 

überzogenen Leistungen separat abgerechnet Dun & 

Bradstreet bleibt außerdem vorbehalten, den Vertrag 

in diesen Fällen außerordentlich zu beenden oder 

seine Fortsetzung von einer Anpassung der Bedingun-

gen, insbesondere der Vereinbarung eines höheren 

Jahresbedarfs abhängig zu machen. In welcher Höhe 

die jeweiligen Datenabrufe auf die Jahrespauschale 

angerechnet werden, ergibt sich aus der mit dem Kun-

den vereinbarten Preisliste. Die Jahrespauschale wird 

für pro Vertragsjahr im Voraus fällig.  

§ 5 Zusätzliche Leistungen 

Die Kosten für Leistungen außerhalb des Umfangs der 

Jahrespauschale werden monatlich im Nachhinein, 

spätestens aber als Sammelabrechnung zum Ende des 

Vertragsjahres abgerechnet. Basis der Anrechnung der 

Leistungen auf das Nutzungskontingent des Kunden 

und die Abrechnung der zusätzlichen Leistungen ist 

die mit dem Kunden vereinbarte Preisliste. 

§ 6 Kosten für wiederholte Abrufe und 

Nachtragsmeldungen 

Der Kunde kann sich – vorbehaltlich der Verfügbarkeit 

der Funktion – per Nachtragsmeldung informieren las-

sen, wenn sich bestimmte Änderungen im Dun & 

Bradstreet-Datenbestand ergeben haben (Benachrich-

tigungsservice, Frühwarnsystem, Monitoring). Die 

Funktion kann pro Unternehmensdatensatz individuell 

aktiviert beziehungsweise beendet werden. Zu den ak-

tivierten Datensätzen können die Veränderungen so-

dann bis zum Ende des laufenden Vertragsjahres kos-

tenfrei abgerufen werden; nur der erneute Abruf des 

vollständigen Berichts ist in diesen Fällen kostenpflich-

tig. Mit Beginn des folgenden Vertragsjahres wird für 

jedes Unternehmen, für das zum Ablauf des vorherigen 

Vertragsjahres ein Benachrichtigungsservice aktiviert 

war, jeweils ein kostenpflichtiger Abruf ( je nach verein-

bartem Tarif entweder zulasten des Pauschalkontin-

gents oder als separate Zusatzleistung) berechnet.

E. D&B Direct for Master Data 
S T A N D :  D E Z E M B E R  2 0 2 0  

§ 1 Gegenstand von D&B Direct for Master Data 

D&B Direct for Master Data ermöglicht mittels einer 

Onlineschnittstelle den Abruf und die Übernahme von 

Informationen aus den Dun & Bradstreet-Datenbanken 

in eine Systemumgebung des Kunden. Gegenstand 

des Vertrags über D&B Direct for Master Data ist aus-

schließlich die Erbringung der Datendienstleistungen 

durch Dun & Bradstreet. Die Einbindung der Schnitt-

stelle in das IT-System des Kunden (beispielsweise die 

Implementierung der Schnittstelle in eine SAP-Umge-

bung) ist nicht Bestandteil der vertraglichen Leistun-

gen, sondern obliegt der Verantwortung des Kunden. 

Einzelheiten zu den aktuellen technischen Vorausset-

zungen zur Systemanbindung können unter https://di-

rectplus.documentation.dnb.com/  eingesehen wer-

den. 

§ 2 Laufzeit 

D&B Direct for Master Data läuft auf unbestimmte Zeit 

und kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

drei Monaten zum Ende eines Vertragsjahres gekün-

digt werden. Ist nicht ausdrücklich eine andere Lauf-

zeitregelung getroffen worden, beträgt die Mindest-

vertragslaufzeit 36 Monate, sodass die erste Kündi-

gung dann frühestens auf das Ende des dritten Ver-

tragsjahres möglich ist.  

§ 3 Preismodell 

D&B Direct for Master Data ist in verschiedenen Tarif-

stufen erhältlich. Alle Varianten ermöglichen den Zu-

gang zu den gleichen Datenbanken, unterscheiden 

sich aber dadurch, wieweit die Datenabrufe durch ein 

mit einem Festpreis bezahltes Kontingent („Jahrespau-

schale“) abgedeckt sind oder nutzungsabhängig sepa-

rat abgerechnet werden.  

§ 4 Jahrespauschale 

Die Jahrespauschale wird zu Vertragsbeginn in Abstim-

mung mit dem Kunden bedarfsorientiert vereinbart, so 

dass sie den auf einen Zwölfmonatszeitraum kalkulier-

ten voraussichtlichen Datenbezugsbedarf des Kunden 



 

D u n  & Bra ds t reet  D eu t s ch l an d Gm bH :  A l l g em ei n e  Ges ch ä f t s bedi n g u n g en      |      15  

Public 

widerspiegelt. Dieser kalkulierte Jahresbedarf zuzüg-

lich eines Sicherheitspuffers von hundert Prozent bil-

det den Nutzwert für ein Vertragsjahr. Übersteigt die 

Anzahl der vom Kunden veranlassten Datenabrufe den 

Nutzwert, werden die überzogenen Leistungen separat 

abgerechnet. Dun & Bradstreet bleibt außerdem vor-

behalten, den Vertrag in diesen Fällen außerordentlich 

zu beenden oder seine Fortsetzung von einer Anpas-

sung der Bedingungen, insbesondere der Vereinba-

rung eines höheren Jahresbedarfs abhängig zu ma-

chen. Die Jahrespauschale wird pro Vertragsjahr im Vo-

raus fällig. 

§ 5 Zusätzliche Leistungen 

Die Kosten für Leistungen außerhalb des Umfangs der 

Jahrespauschale werden monatlich im Nachhinein, 

spätestens aber als Sammelabrechnung zum Ende des 

Vertragsjahres abgerechnet. Basis der Anrechnung der 

Leistungen auf das Nutzungskontingent des Kunden 

und die Abrechnung der zusätzlichen Leistungen ist 

die mit dem Kunden vereinbarte Preisliste.

F. D&B Hoovers Audience Builder, 
D&B Hoovers Visitor Intelligence Add-on 
und D&B Rev.Up ABX for Web 

S T A N D :  M A I  2 0 2 4  

§ 1 Gegenstand von D&B Hoovers Audience 

Builder, D&B Hoovers Visitor Intelligence Add-on 

und D&B Rev.Up ABX for Web 

D&B Hoovers Audience Builder, D&B Hoovers Visitor 

Intelligence Add-on und D&B Rev.Up ABX for Web sind 

Dienste zur Identifikation gewerblicher Webseitenbe-

sucher basierend auf ihrer IP-Adresse. D&B Hoovers Vi-

sitor Intelligence Add-on ist ein optionales Zusatzmo-

dul für D&B Hoovers, während D&B Hoovers Audience 

Builder und D&B Rev.Up ABX for Web als Einzelpro-

dukte verfügbar sind. 

§ 2 Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Der Kunde erhält von Dun & Bradstreet einen ein-

deutigen Satz von Zugangsdaten für ein sogenanntes 

„Tag“ (HTML-Tag, Javascript, Pixel oder vergleichbarer 

Programmcode), das vom Kunden in sein Onlineange-

bot integriert werden kann, um die IP-Adressen der Be-

sucher des Onlineangebots zu erfassen. Der Kunde in-

stalliert das Tag und sendet die IP-Adressen an Dun & 

Bradstreet, um sie gegen den D&B-Datenbestand zum 

Zweck der Identifizierung und gegebenenfalls Anrei-

cherung weiterer Merkmale abgleichen zu lassen. 

(2) Die Schaffung der technischen Voraussetzungen 

für den Einsatz des Tags, seine Kompatibilität mit den 

Onlinediensten des Kunden und die Beachtung etwai-

ger Updates oder Aktualisierungsanweisungen von 

Dun & Bradstreet für den Betrieb des Tags obliegt dem 

Kunden. 

§ 3 Datenbereitstellung durch D&B 

(1) Dun & Bradstreet liefert die sich aus dem Daten-

abgleich und der Datenanreicherung resultierenden 

Daten 

1. im Fall von D&B Hoovers Audience Builder und 

D&B Hoovers Visitor Intelligence Add-on an die 

Produktschnittstelle des Kunden; 

2.  im Fall von D&B Rev.Up ABX for Web entweder an 

die D&B Rev.Up ABX for Web-Schnittstelle oder 

das vom Kunden eingesetzte Webanalysetool, je 

nach Einstellungen des Kunden. 

(2) Nur für D&B Rev.Up ABX for Web: Der Kunde kann 

Drittanbieterdienste wie zum Beispiel Google Analytics 

oder Adobe Analytics mit der D&B Rev.Up ABX for 

Web-Plattform verbinden. Für die Nutzung der Drittan-

bieterdienste gelten gegebenenfalls eigene Bedin-

gungen des jeweiligen Anbieters, für deren Einhaltung 

der Kunde verantwortlich ist; Dun & Bradstreet über-

nimmt keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit von 

Drittanbieterdiensten oder deren Eignung für die vom 

Kunden beabsichtigten Verwendungszwecke. 
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§ 4 Überverbrauch 

D&B Hoovers Audience Builder, D&B Hoovers Visitor 

Intelligence Add-on und D&B Rev.Up ABX for Web be-

inhalten die im Vertrag mit dem Kunden jeweils festge-

legte Menge an Webseitenbesuchen pro Kalendermo-

nat. Wird die Menge überschritten, ist Dun & 

Bradstreet berechtigt, die vertraglichen Leistungen bis 

zum Beginn des nächsten Monats auszusetzen, zu dem 

wieder ein ausreichendes Kontingent zur Verfügung 

steht. 

§ 5 Datenschutz 

Für die Integration des Tags in seine Onlinedienste so-

wie die Erhebung der IP-Adressen der Besucher und 

Bereitstellung der Besucher an Dun & Bradstreet ist der 

Kunde Verantwortlicher im Sinn des Datenschutzrechts 

(Art. 4 Nr. 7 DSGVO beziehungsweise in der Schweiz 

Art. 5j DSG). D&B wird bei der Durchführung des Da-

tenabgleichs und der Identifizierung der IP-Adressen-

inhaber als Auftragnehmer (Art. 4 Nr. 8 DSGVO bezie-

hungsweise in der Schweiz Art. 5k DSG) des Kunden 

tätig. Die datenschutzrechtlichen Rechte und Pflichten 

zwischen den Vertragsparteien werden durch eine se-

parat abgeschlossene Vereinbarung zur Auftragsverar-

beitung (Art. 28 DSGVO beziehungsweise in der 

Schweiz Art. 9 DSG) konkretisiert. 

 

 


